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Zitat von Krabappel

Da irgendjemand anrufen muss, wenn ein Kind „verschwindet“, bedarf es halt eines
abgesprochenen Vorgehens.

Nun, da mache ich also morgens meine Anwesenheitskontrolle. Fritz, Peter und Karl-Theodor
fehlen. Da das Büro nicht besetzt ist, konnten keine telefonischen Krankmeldungen
entgegengenommen werden. Muss ich jetzt den Unterricht Untericht sein lassen, die
erschienenen Schüler ignorieren (anstatt sie zumindest zu beaufsichtigen) und denen
hinterhertelefonieren?

Irgendetwas scheint mir da nicht zu Ende gedacht (also könnte es durchaus den Vorschriften
entsprechen). Sinnig wäre allerdings für eine als wichtig erachtete Aufgabe auch das Personal
vorzuhalten. das hängt natürlich vom Alter der Kinder ab. Bei uns am BK müssen wir keinen
Alarm schlagen, wenn mal einer nicht aufschlägt.
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